
 

 

 

 

Information für Personalräte und Beschäftigte  
 
 

Mitbestimmungspflicht des Personalrats bei Anordnung 
von Rufbereitschaft 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zumindest umstritten gewesen ist, ob die Anordnung von Rufbereitschaft der 
Mitbestimmungspflicht unterliegt. Ausgehend von einem Fall im Bereich des Landes Hessen 
hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwGE; 6 P 10.11) am 04.09.2012 festgestellt: „Die 
Anordnung der Rufbereitschaft ist eine Festlegung zu Beginn und Ende der Arbeitszeit im 
Sinne von § 74 Abs. 1 Nr. 9 HPVG und unterliegt daher der Mitbestimmung der 
Personalvertretung“. Vorausgegangen waren Befassungen des VG Gießen und VGH 
Kassel. 
 
Damit hat das BVerwGE seine ältere Rechtsprechung revidiert. Die Begründung des 
BVerwGE hebt dabei u. a. hervor: 
 
Das Mitbestimmungsrecht nach § 74 Abs. 1 Nr. 9 HPVG soll dem PR ermöglichen, „darauf 
hinzuwirken, dass berechtigte Wünsche einzelner Beschäftigter hinsichtlich der zeitlichen 
Lage ihrer Arbeitszeit in Einklang mit den dienstlichen Erfordernissen gebracht“ werden 
kann. 
 
Wesentlich sind nach BVerwGE jedoch die tariflichen Vorschriften des neuen Tarifrechts (§ 
7 TV-H; § 7 TV-L; § 7 TVöD), wonach Rufbereitschaft als „Sonderformen der Arbeit“ 
bewertet werden. Den Sonderformen sei gemeinsam, „dass sie für die betroffenen 
Beschäftigten mit Belastungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht verbunden sind“. 
 
Aufgrund gleicher Tarifnorm in TV-H und TVöD ist davon auszugehen, dass die analoge 
Mitbestimmungsregelung BPersVG (§ 75, Abs. 3, Nr.1BPersVG) entsprechend anzuwenden 
ist. 
 
 

Mitgliedschaft in ver.di lohnt sich! 
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